
Leitfaden für die Bachelorarbeit, Modul GEO 61

im Studiengang BSc Geographie (Stand 17.04.2013)

Die  Bachelorarbeit  wird  formal  durch  §  31  des  Allgemeinen  Teils  der  Prüfungs-  und 
Studienordnung  geregelt.  Im Folgenden  wollen  wir  Ihnen  einige  weiterführende  Hinweise  und 
Empfehlungen zur Erstellung Ihrer Bachelorarbeit geben. Bitte wenden Sie sich auch gerne an die 
Studiengangskoordinatorin und die betreuenden Professoren, um weitere Details zu besprechen.

Ziel der Bachelorarbeit

Mit der Bachelorarbeit sollen Sie eine Fragestellung aus den Themenbereichen der Human- oder 
der  Physischen  Geographie  selbständig  unter  Verwendung  wissenschaftlicher  Methoden 
bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darstellen. Die Bearbeitungsfrist beträgt zwei Monate.

Betreuung und Themenwahl

Sie schlagen einen Betreuer für Ihre Bachelorarbeit vor. Für die Themenwahl gibt es grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten, (a) der von Ihnen gewählte Betreuer gibt Ihnen ein Thema zur Bearbeitung 
oder (b) Sie schlagen dem Betreuer ein Thema vor. Sie verfassen ein Exposé von zwei bis drei 
Seiten, in dem Sie das zu bearbeitende Thema sowie die zentrale Fragestellung erläutern und 
Angaben zum theoretisch-methodischen Rahmen sowie zu grundlegender Fachliteratur machen. 
Wenn  Sie  sich  mit  Ihrem  Betreuer  über  das  Thema  verständigt  haben,  wird  dieses  beim 
Prüfungsamt angemeldet. Es kann einmal innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. 

Bei der Themenwahl sollten Sie bedenken, dass die Abschlussarbeit eine Visitenkarte ist, mit der 
Sie Ihre Fähigkeiten und inhaltlichen Schwerpunkte bei einem zukünftigen Arbeitgeber vorstellen 
können. Es ist sinnvoll, das Thema der Arbeit aus dem Kontext Ihres zukünftigen Berufswunsches 
und in Orientierung auf die aktuellen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu wählen.

Wenn Sie keinen Betreuer und/oder kein Thema für die Bachelorarbeit finden, melden Sie sich 
bitte beim Vorsitzenden des BSc-Prüfungsausschusses. Auf Antrag bewirkt er, dass Sie rechtzeitig 
ein Thema erhalten.

Die Bachelorarbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der jeweilige Betreuer 
einverstanden ist. Damit eine individuelle Bewertung möglich ist, muss jeder Beteiligte eine eigene, 
separate schriftliche Arbeit abgeben, in der Theorie, Fragestellung, Methodik und Ergebnisse als 
eigenständige wissenschaftliche Leistung dargestellt werden. 
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Anmeldung und Zulassung

Für  die  Zulassung  zur  Bachelorarbeit  weisen  Sie  nach,  dass  Sie  die  erforderlichen 
Studienleistungen  des  ersten  und  zweiten  Studienjahres  (1.-4.  Semester,  einschließlich 
Orientierungsprüfung)  und  3  weitere  credit  points  in  den  Kontextfächern  sowie  GEO  51 
(Integratives Projekt) und GEO 54 (Raum- und Umweltplanung 2) erfolgreich absolviert haben. In 
der Regel beginnen Sie mit der Bachelorarbeit nach Abschluss des 5. Semesters.

Den  Antrag  auf  Zulassung  zur  Bachelorarbeit  stellen  Sie  beim  BSc-Prüfungsamt  in  der 
Geographie. Hier wird auch der Beginn der Bachelorarbeit (Anmeldung des Themas) aktenkundig 
gemacht. 

Bearbeitungszeit

Vom  Zeitpunkt  der  Anmeldung  des  Themas  beim  Prüfungsamt  bis  zur  Abgabe  der  fertigen 
Bachelorarbeit haben Sie eine Bearbeitungszeit von zwei Monaten. Auf begründeten Antrag kann 
die Bearbeitungszeit  vom Prüfungsausschuss um insgesamt höchstens einen Monat verlängert 
werden. Wenn eine Krankheit die Bearbeitung verhindert und Sie das durch ein ärztliches Attest 
nachweisen, ruht die Bearbeitungszeit und die Frist verschiebt sich entsprechend.

Umfang und Formale Gestaltung

Ihre Bachelorarbeit soll ca. 14.000 Wörter umfassen, was in der üblichen Formatierung rund 40 
Seiten entspricht.  Die  Arbeit  muss den formalen  Anforderungen  für  wissenschaftliche Arbeiten 
entsprechen, wie sie in den Lehrveranstaltungen am Geographischen Institut  eingeübt wurden. 
Dazu gehören unter anderem eine sinnvolle und durchgehende Formatierung der Überschriften, 
eine  einheitliche  Formatierung  der  Absätze,  die  richtige  Beschriftung  und  durchgehende 
Nummerierung von Abbildungen (Bildunterschrift unten) und Tabellen (Tabellenüberschrift oben), 
durchgehende  Seitenzahlen  sowie  eine  korrekte  Zitierweise  (in  Text  und  Literaturverzeichnis). 
Folgende Formatierungsvorgaben müssen Sie berücksichtigen: Schriftgröße 12 pt, Seitenränder 
2,5-3 cm, Zeilenabstand 1,2-1,5 Zeilen.

Bitte bemühen Sie sich um einen grammatikalisch und orthographisch fehlerfreien Text und einen 
guten Stil. Beides wird bei der Benotung berücksichtigt.

Das Deckblatt der Bachelorarbeit muss folgende Angaben enthalten (s. Beispiel auf S. 4):

 Eberhard Karls Universität Tübingen, Geographisches Institut
 Bachelorarbeit, Titel
 Name des Verfassers
 Name des Betreuers und des Zweitgutachters
 Datum der Abgabe
 Das Logo der Uni dürfen Sie auf dem Deckblatt nicht verwenden

In Ihre Bachelorarbeit fügen Sie eine Zusatzseite mit schriftlichen Erklärungen ein (Beispiel S. 5).

Sie können die Bachelorarbeit in Deutsch oder in Englisch verfassen.
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Abgabe

Die fertige Bachelorarbeit muss innerhalb der Bearbeitungsfrist in drei gebundenen Exemplaren, 
jeweils  einschließlich  einer  CD  oder  DVD  mit  dem  Originaltext  (Worddatei)  und  ggf.  den 
verwendeten Daten (auch Interviews sowie bei  Arbeiten mit  GIS oder  Fernerkundungsinhalten 
Eingangsdaten und Ergebniskarten) beim Prüfungsamt (Studienkoordination) abgegeben werden. 
Zusätzlich fügen Sie einmal das Formular „Erklärung zur Abgabe der Bachelorarbeit“ bei.

Nicht fristgerecht abgegebene Arbeiten werden mit „nicht ausreichend“ bewertet.

Begutachtung/Bewertung

Das Bewertungsverfahren ist in der Regel 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen. Auf 
Antrag kann nach Ablauf dieser Frist ein anderer Prüfer bestellt werden.

Die Arbeit wird von zwei Prüfern bewertet. Einer der beiden ist der Betreuer der Arbeit. Die Prüfer 
bewerten die Arbeit unabhängig voneinander. Die Note der Bachelorarbeit ergibt sich aus dem 
arithmetischen  Mittel  der  beiden  Einzelbewertungen.  Weichen  diese  um  zwei  oder  mehr 
Notenstufen voneinander ab oder lautet eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Bewertung eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Bachelorarbeit 
errechnet sich dann als arithmetisches Mittel der drei Einzelbewertungen.

Sollten  Sie  die  Bachelorarbeit  beim  ersten  Versuch  nicht  bestehen,  können  Sie  sie  einmal 
wiederholen.

Bachelorarbeits-Kolloquium

Zum Abschluss Ihres Studiums stellen Sie die zentralen Ergebnisse Ihrer Bachelorarbeit in einer 
Kurzpräsentation  mit  anschließender  Diskussion  im  Rahmen  einer  gemeinsamen 
Abschlussveranstaltung vor (unbenotet). Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie rechtzeitig mit der 
Einladung zum Bachelorarbeits-Kolloquium.

Wir  hoffen,  dass  Ihnen  dieser  Leitfaden  die  Erstellung  Ihrer  Arbeit  erleichtert.  Sollten  Sie 
Ergänzungen  für  nötig  erachten  oder  Verbesserungsvorschläge  haben,  wenden  Sie  sich  bitte 
vertrauensvoll  an  das  Bachelor-Prüfungsamt  (anja.gentner@uni-tuebingen.de).  Wir  wünschen 
Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Erstellung Ihrer Abschlussarbeit.

gez. die Dozenten des Geographischen Instituts Tübingen 
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Beispiel: Deckblatt

Eberhard Karls Universität Tübingen

Geographisches Institut

Bachelorarbeit

Thema

Betreuer:

Prof. Dr. …

Prof. Dr. …

Vorgelegt am …

von

…
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Beispiel: Erklärung

Hiermit  erkläre  ich,  dass  ich  die  Arbeit  (bzw.  bei  einer  Gruppenarbeit  den  entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit) selbstständig verfasst habe. Ich habe keine anderen als die 
angegebenen  Quellen  benutzt  und  alle  wörtlich  oder  sinngemäß  aus  anderen  Werken 
übernommenen Aussagen als solche gekennzeichnet. Diese Arbeit war weder vollständig noch in 
wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens.

Datum Unterschrift
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